
Body-Mass-Index (BMI) und Übernahme ins Beamtenverhältnis 
 
Vermehrt kommt es bei der amtsärztlichen Einstellungsuntersuchung zu Problemen 
mit dem Body-Mass-Index (BMI). 
Einige Anmerkungen dazu: 
 Bis zu einem Body-Mass-Index bis zu 25 gibt es in der Regel keine Probleme. 
 Bei einem Body-Mass-Index zwischen 25 – 27 gibt es meist auch keine 

größeren Probleme. Kommt aber auf das Gesamtuntersuchungsergebnis und 
den Amtsarzt an. 

 Bei einem Body-Mass-Index zwischen 27 – 30 kann es schon schwierig 
werden. 

 Bei einem Body-Mass-Index über 30 erfolgt in der Regel keine Übernahme ins 
Beamtenverhältnis. 

 Nach einer Ernährungsumstellung und erfolgter Gewichtsabnahme ist eine 
Nachuntersuchung möglich. 

 Bei der Verbeamtung von schwerbehinderten Beamtenanwärtern gelten 
besondere Einstellungsbedingungen. 

 In Einzelfällen helfen die Vertrauenspersonen. 
 

 
Eine Information zum Thema Body-Mass-Index aus der Stiftung Warentest 2/2009 

 
BMI-Rechner laut Universität Hohenheim: 

https://www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/bmi.htm 

https://www.uni-hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/bmi.htm

